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§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen „Straße des 

Friedens – Straße der Skulpturen in Euro-
pa – Otto Freundlich Gesellschaft e.V.“, 
kurz „Straße des Friedens e.V.“. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in D-66606 St. Wendel. 

Der Verein ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichts St. Wendel eingetragen un-
ter Nr. VR 1315. 

 
(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalen-

derjahr. 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
(1) Zweck des Vereins ist es, die aus der Zeit 

zwischen den zwei Weltkriegen stammen-
de Idee des jüdischen Malers und Bild-
hauers Otto Freundlich eine Straße des 
Friedens als Zeichen der Versöhnung zwi-
schen den Völkern, quer durch Europa 
von der normannischen Küste über Paris 
nach Moskau zu schaffen, in die Wirklich-
keit umzusetzen. 

 
(2) Der Zweck des Vereins wird in einer Char-

ta spezifiziert. 
 

(3) Der Verein kann sich hierbei an sämtli-
chen Projekten, Organisationen und Ein-
richtungen beteiligen, die diesem Zwecke 
dienen oder diesen zu fördern geeignet 
sind. 

 
(4) Der Verein verfolgt keine materiellen In-

teressen, weder von ihm selbst oder sei-
ner Mitglieder, sondern ausschließlich i-
deelle Zwecke. Das gesamte Vereinsver-
mögen wird ausschließlich und unmittel-
bar für den in dieser Satzung angegebe-
nen Zweck verwendet. Vergütungen an 
Mitglieder, Vorstandsmitglieder oder Bei-
räte werden nicht gezahlt. Die Zahlung 
von nachgewiesenen Auslagen ist zuläs-
sig. 

 
(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche 

und juristischen Personen werden, die 
den Vereinszweck fördern wollen. 

 
(2) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche 

Beitrittserklärung erworben, über deren 
Annahme der Vorstand entscheidet. 

 
(3) Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen 

Personen durch Tod, Austrittserklärung 
oder Ausschluss, bei juristischen Personen 
darüber hinaus auch mit deren Erlöschen. 

 
(4) Der jederzeit zulässige Austritt aus dem 

Verein erfolgt durch schriftliche Austritts-
erklärung gegenüber dem Verein. 

 
(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es gröblich ge-
gen die Vereinsinteressen verstoßen hat. 
Über den Ausschluss eines Mitglieds ent-
scheidet die Mitgliederversammlung. Dem 
Mitglied ist vor der Entscheidung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 4 
Organe des Vereins, Geschäftsbesorgung 

 
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederver-

sammlung, der Vorstand und das Kurato-
rium.  

 
(2) Die Organe des Vereins können nach Be-

darf fachliche oder regionale Arbeitsgrup-
pen und Ausschüsse einrichten. Dabei er-
teilt das jeweilige Organ einen Arbeitsauf-
trag an die Arbeitsgruppe bzw. den Aus-
schuss. Das jeweilige Organ ist jederzeit 
berechtigt, die betreffende Arbeitsgruppe 
oder den betreffenden Ausschuss wieder 
aufzulösen. 

 
(3) Der Vorstand kann die Bestellung einer 

oder mehrerer Personen, die die Ge-
schäftsbesorgung des Vereins wahrneh-
men sollen, beschließen. Diese haben je-
doch keine satzungsmäßige Vertretungs-
befugnis. 
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§ 5 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem geschäfts-

führenden Vorstand und Beisitzern. 
 

(2) Dem geschäftsführenden Vorstand gehö-
ren der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzen-
de, der Schriftführer und der Schatzmeis-
ter an. Diese bilden den Vorstand im Sin-
ne des § 26 BGB.  

 
(3) Vertretungsberechtigt sind jeweils zwei 

geschäftsführende Vorstandsmitglieder 
gemeinsam. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung legt die Zahl 

der Beisitzer fest. 
 

(5) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung. 

 
(6) Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder 

beträgt drei Jahre. 
 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in 
Sitzungen, die vom Vorsitzenden und bei 
dessen Verhinderung von einem Stellver-
treter des Vorsitzenden unter Bekanntga-
be der Tagerordnung einzuberufen sind. 
Alternativ können Beschlüsse auch durch 
schriftliche Erklärung gefasst werden. Ei-
ne Beschlussfassung ist herbeizuführen, 
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglie-
der dies beantragen. 

 
(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte der Vorstandsmit-
glieder – ggf. auch virtuell - teilnimmt. 

 
(9) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsord-

nung. 
 
 

§ 6 
Kuratorium 

 
(1) Der Verein hat ein multidisziplinär besetz-

tes Kuratorium.  
 

(2) Die Anzahl der Mitglieder ist nicht festge-
legt. 

 
(3) Die Bestellung der Mitglieder des Kurato-

riums erfolgt durch den Vorstand. 
 

(4) Der Kuratoriums hat beratende Funktion. 
 

(5) Abweichend von Abs. 3 kann der Vorstand 
Befugnisse an das Kuratorium delegieren. 

 
(6) Das Kuratorium kann sich eine Geschäfts-

ordnung geben. 
 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine 

Mitgliederversammlung statt. 
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-

lung ist einzuberufen, wenn mindestens 
ein Zehntel der Mitglieder des Vereins 
dies unter Angabe von Gründen beim 
Vorstand beantragt. 

 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversamm-

lung erfolgt durch den Vorstand. Sie muss 
schriftlich mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen unter Bekanntgabe der Ta-
gesordnung erfolgen. 

 
(4) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

(5) Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht. 
 

(6) Maximal 2 Stimmen können durch eine 
Person auf der Grundlage einer schriftli-
chen Vollmacht vertreten werden. 

 
(7) Beschlüsse über Satzungsänderung oder 

Auflösung des Vereins bedürfen einer 
Mehrheit von drei Viertel (3/4) der abge-
gebenen Stimmen. 

 
(8) Die Mitgliederversammlung ist nach form- 

und fristgerechter Ladung stets be-
schlussfähig. 

 
(9) Über den Hergang der Mitgliederver-

sammlung und die gefassten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift zu errichten, die 
vom Vorsitzenden der Versammlung und 
dem Schriftführer oder der zur Protokoll-
führung beauftragten Person zu unter-
zeichnen sind. 
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§ 8 
Beschlüsse 

 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des 
Vorstands und des Beirats sind schriftlich abzu-
fassen und vom jeweiligen Sitzungsleiter zu un-
terzeichnen.  
 
 

§ 9 
Finanzen 

 
(1) Die Tätigkeit des Vereins wird durch Bei-

träge, Spenden, Zuwendungen und 
Schenkungen finanziert. 

 
(2) Über die Festsetzung und Höhe der Mit-

gliedsbeiträge beschließt die Mitglieder-
versammlung. 

 
(3) Die Prüfung der Finanzen des Vereins ob-

liegt zwei Kassenprüfern, die durch die 
Mitgliederversammlung gewählt werden. 

 
(4) Über die Entlastung des Vorstandes be-

schliesst die Mitgliederversammlung. 
 

§ 10 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Die Mitgliederversammlung kann die Auf-

lösung des Vereins mit einer Mehrheit von 
drei Viertel (3/4) der abgegebenen Stim-
men beschließen. 

 
(2) Danach beschließt die Mitgliederver-

sammlung über die Art der Liquidation 
und die Verwendung des etwa vorhande-
nen Vereinsvermögens. Dieses kann nur 
einer gleichartigen Einrichtung oder der 
Öffentlichen Hand zugewiesen werden, 
die die Gewähr dafür bieten, dass das 
Vermögen im Sinne der bisherigen Sat-
zung verwendet wird. 

 
(3) Die Einladung zu dieser Mitgliederver-

sammlung muss mit einer Frist von min-
destens zwei Monate unter Angabe des 
Versammlungszwecks erfolgen. Außerdem 
muss diese Versammlung auf der Website 
des Vereins angekündigt werden. 
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